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Wirtschaft

Anzeige

Das Aussendepartement 
schreibt einen Millionenauf-
trag für einen neuen Inter-
netauftritt aus. Die Gewin-
ner stehen bereits fest.

David Vonplon
Unter der Meldenummer 686333 
schreibt der Bund im «Schweizerischen 
Handelsamtsblatt» ein «strategisches 
Vorhaben von hoher Priorität» aus: Bis 
im Frühling 2013 will das Aussendepar-
tement (EDA) seinen Internet-Auftritt 
von Grund auf neu gestalten. Auch die 
Internet-Auftritte aller ausländischen 
Vertretungen, der Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit (Deza) 
und der Kooperationsbüros sollen neu 
realisiert werden.

Am 20. September wurde die Aus-
schreibung publiziert, bis Ende Oktober 
haben IT-Anbieter Zeit, ihre Off erte beim 
Bundesamt für Bauten und Logistik ein-
zureichen. Allein für die Konzeptions-
phase veranschlagt das EDA laut eigenen 
Aussagen 900 000 Franken, bei 380 ver-
anschlagten Arbeitsstunden. Für die 
Realisierung der Webplattformen sowie 
für deren Support und Wartung in den 
folgenden vier Jahren dürfte der Bund 
bei 12 000 budgetierten Arbeitsstunden 
einen zweistelligen Millionenbetrag aus-
geben, sofern das EDA den ganzen Auf-
trag wie geplant realisiert.

Problematische Vergabepraxis
Noch bevor der Auftrag an einen Anbie-
ter vergeben wurde, sorgt die Ausschrei-
bung für Kritik: Die Schweizer Open-
Source-Anbieter fühlen sich benachtei-
ligt. Sie stellen Computersoftware her, 
die beliebig  kopiert, verbreitet und ge-
nutzt werden kann. Sie kritisieren, dass 
die Webplattformen laut Auftragsbe-
schrieb «zwingend» auf Software der 
 US-Riesen Microsoft und Adobe basie-
ren müsse. «Es widerspricht der Recht-
sprechung des Bundesgerichts, dass das 
EDA vorgibt, von welchen Herstellern 
die Software für die Webplattform stam-
men muss», sagt Matthias Stürmer, 
Geschäfts leiter der parlamentarischen 
Gruppe «Digitale Nachhaltigkeit». 

Stürmer verweist auf das jüngste Bun-
desgerichtsurteil über die Vergabe eines 
Auftrags über 42  Millionen Franken an 
Microsoft durch den Bund. Open-Source-
Anbieter hatten Beschwerde einge-
reicht, weil der Bund im Vergabewett-
bewerb keine Konkurrenten eingeladen 
hatte. Sie blitzten mit ihrer Beanstan-
dung aber ab, da die Richter in Lausanne 
ihnen die Beschwerdeberechtigung 

 absprachen. Inhaltlich jedoch habe das 
Bundesgericht die Forderung bestätigt,  
dass die Ausschreibung nach rein funk-
tionalen Kriterien erfolgen müsse.

Vor diesem Hintergrund halten auch 
Beschaff ungsrechtler die Vergabepraxis 
des Bundes für problematisch, zumal 
das Aussendepartement von einem off e-
nen Verfahren spricht: «Das ist wie wenn 
man einen Architekten für ein Projekt 
sucht, man aber zugleich sagt, die Pläne 
müssten von Jean Nouvel stammen», kri-
tisiert Verwaltungsrechtler Philipp do 
Canto. Alle Open-Source-Firmen wür-
den von vornherein ausgeschlossen.

Beim Bundesamt für Bauten und Lo-
gistik (BBL), das den Ausschreibungs-
prozess überprüft hat, kann man keinen 
Widerspruch zur bundesgerichtlichen 
Rechtsprechung erkennen. EDA-Spre-
cher Adrian Sollberger wiederum be-
tont, eine Ablösung der technischen 
Plattformen von Microsoft und Adobe 
steht gar nicht zur Diskussion, da diese 
gegenwärtig auch für andere Anwen-
dungen genutzt würden. Stattdessen 
gehe es in der Ausschreibung darum, 
Spezialisten zu fi nden, welche die neue 
Internet-Plattform konzipieren und rea-
lisieren», so der Sprecher. 

Christian Walter vom Label Swiss 
Made Software, das 150 Schweizer IT-
Firmen vertritt, kritisiert, dass der Bund 
mit seiner Vergabepraxis nicht für gleich 
lange Spiesse bei allen Anbietern sorge. 
Stattdessen würden die US-Software-
Gigan ten begünstigt. Walter warnt da-
vor, dass der Bund auf ein sogenanntes 
Lock-In zusteuere. Mit anderen Worten: 
Ein Wechsel zu Anbietern freier Soft-
ware wird immer schwieriger – und un-
wahrscheinlicher. Darunter litten auch 
Schweizer Software-Hersteller: «Eine ge-
sunde Schweizer Software-Branche kann 
nur existieren, wenn Alternativen zu 
den US-Softwareherstellern kultiviert 
werden», so Walter. 

Auch im Parlament war der Auftrag 
des EDA Thema. «Weshalb ist die Aus-
schreibung nicht korrekt erfolgt?», 
wollte SP-Nationalrätin Edith Graf Lit-
scher, Co-Präsidentin der parlamentari-
schen Gruppe «Digitale Nachhaltigkeit», 
vom Bundesrat wissen. Graf-Litscher be-
zeichnet die Stellungnahme des EDA als 
«unbefriedigend». Sie hoff t auf noch 
hängige parlamentarische Vorstösse, die 
im Beschaff ungswesen gleiche Chancen 
für Hersteller von freier und proprietä-
rer Software fordern. Noch einmal die 
Gerichte bemühen können die Anhän-
ger der Open-Source-Gemeinschaft 
nicht: Die Beschwerde gegen die Micro-
soft-Vergabe kostete sie eine Viertelmil-
lion Franken. Jetzt ist die Kasse leer.

Das EDA benachteiligt 
Schweizer Hersteller

Microsoft hat die besten Karten beim EDA-Auftrag. Foto: Thibault Camus (Keystone)

Experten des Bundes prüfen, ob sich die 
Schuldenkrise in mehreren EU-Staaten 
zu einer Bankenkrise mit Auswirkungen 
auf die UBS, CS oder andere Schweizer 
Finanzinstitute ausweiten könnte: «In 
den nächsten Tagen ist eine Sitzung des 
Ausschusses Finanzkrisen von Bund, 
Nationalbank und Bankenaufsicht ge-
plant», bestätigt Mario Tuor einen Arti-
kel der «NZZ am Sonntag». Laut dem 
Sprecher des Staatssekretariates für 
internationale Finanzfragen geht es da-
rum, zu evaluieren, wie stark «Banken 
oder Versicherungen von indirekten 

 Eff ekten eines Staatsbankrotts von Grie-
chenland oder anderen europäischen 
Staaten betroff en sein könnten». Bereits 
heute wisse man, dass Schweizer Insti-
tute nicht in grösserem Umfang direkt in 
griechische Anleihen investiert hätten. 
Unklar sei aber, ob Schweizer Firmen 
 allenfalls mitgerissen werden könnten, 
wenn ausländische Finanzhäuser wegen 
der Schuldenkrise ins Schwanken gera-
ten. «Die Situation ist nicht akut», betont 
Tuor. «Die Schweiz will aber rechtzeitig 
über Daten über die fi nanziellen Ver-
fl echtungen verfügen.» (dav) 

Bund prüft Risiko für Banken 

Bruno Schletti
Die Empörung war nicht nur unter 
 direkt Betroff enen gross, als die Finanz-
marktaufsichtsbehörde (Finma) im März 
2010 ihren Untersuchungsbericht zum 
Vertrieb von Lehman-Produkten veröf-
fentlichte und die Einstellung der Unter-
suchung gegen die Credit Suisse bekannt 
gab. Die Aussage im Finma-Bericht, dass 
der Credit Suisse «in Einzelfällen Bera-
tungsfehler unterlaufen» seien, empfan-
den die Tausenden geschädigter CS-
Kunden als Aff ront.

Bald schon zirkulierte das Gerücht, 
eine erste, in ihren Schlussfolgerungen 
wesentlich kritischere Fassung des Be-
richts sei auf Druck der Grossbank ent-
schärft worden. Die Finma selbst hat 
dieses Gerücht nie kommentiert.

Nun hat «Der Sonntag» Daten aus 
einem unveröff entlichten 35-seitigen 
Finma-Bericht publik gemacht. Daraus 
geht hervor, dass in der Schweiz 92 Ban-
ken Produkte der 2008 in Konkurs ge-
gangenen amerikanischen Investment-
bank Lehman Brothers in Kundendepots 
gehalten hatten. Die 17 Banken mit den 
grössten Engagements sollen dem Be-
richt zufolge Lehman-Positionen von 
insgesamt 3,5 Milliarden Franken gehabt 
haben. 1,3 Milliarden lagen in Kunden-
depots bei der Credit Suisse – verteilt auf 
rund 10 000 CS-Kunden.

Einen Teil dieser Betroff enen hat die 
Credit Suisse mit insgesamt rund 150 Mil-
lionen Franken entschädigt. Ob sich die 
Bank auch gegenüber institutionellen 
Grosskunden wie Pensionskassen kulant 
gezeigt hat, ist nicht bekannt.

Der vom «Sonntag» zitierte Bericht 
zeigt – im Gegensatz zum offi  ziellen Fin-
ma-Bericht –, dass die Credit Suisse die 
Lehman-Produkte viel aggressiver ver-
kauft hat als ihre Konkurrentin UBS. Wäh-
rend die UBS die strukturierten Produkte 
nur vermögenden Kunden angeboten 
habe, habe die CS diese auch Kleinkun-
den verkauft. Auch habe die CS im Gegen-

satz zur UBS auf den Verkaufsprospekten 
das CS-Logo prominent platziert, obwohl 
Lehman Emittentin war und damit für 
den Kapitalschutz hätte haften müssen.

Die Aufsichtsbehörde wollte sich 
 gestern zum unveröff entlichten Bericht 
nicht äussern. Sie verwies auf den offi  -
ziellen Bericht: «Dieser ausführliche Be-
richt mit dem Titel ‹Madoff -Betrug und 
Vertrieb von Lehman-Produkten: Aus-
wirkungen auf das Anlageberatungs- 
und Vermögensverwaltungsgeschäft› 
war und ist unsere verbindliche Position 
in dieser Angelegenheit.»

Der auf Ende 2010 als Präsident der 
Finma zurückgetretene Eugen Haltiner 
reagiert erstaunt. Er könne sich nicht er-
innern, dass es in dieser Sache eine erste 

Fassung eines Untersuchungsberichts 
gegeben habe. Möglicherweise sei es ein 
«Arbeitspapier, das im Sinne einer Zwi-
scheninformation an den Verwaltungs-
rat gegangen ist».

Dass er eigenhändig eine kritische 
Fassung des Berichts entschärft habe, 
weist Haltiner weit von sich: «Ich habe 
nie, wirklich nie, ein Dokument korri-
giert, bevor es in den Verwaltungsrat ge-
kommen ist.» Es sei allerdings die Regel 
gewesen, dass Berichte vor ihrer Publi-
kation dem Verwaltungsrat vorgelegt 
worden seien. Der Verwaltungsrat habe 
diese «substanziell diskutiert» und sei 
«in der Lage gewesen, Korrekturen an-
zubringen». Ob das im Fall des Lehman-
Berichts auch der Fall gewesen sei, habe 
er nicht mehr präsent.

Unter den geschädigten Credit- Suisse-
Kunden fühlt man sich bestätigt. Calista 
Fischer, Sprecherin der Selbsthilfe-
gruppe sagt: «Die Credit Suisse wurde 
als systemrelevante Bank gegen die legi-
timen Interessen der geschädigten Klein-
sparer von der Finma höchstinstanzlich 
geschützt.» Für Fischer ist das ein Skan-
dal. «Die Anleger-Selbsthilfe erwartet, 
dass das unsägliche Lehman-Kapitel von 
Politik, Behörde und betroff enen Ban-
ken endlich umfassend und schonungs-
los aufgearbeitet wird.»

Die Finma selbst ist aufgrund ihrer 
Untersuchung zum Schluss gekommen, 
dass der Schutz der Anleger in der 
Schweiz nicht ausreichend ist. Sie hat 
deshalb angeregt, zugunsten eines bes-
seren Kundenschutzes die Vertriebsre-
geln für Bankprodukte zu verschärfen.

Eugen Haltiner will Lehman-
Bericht nicht geschönt haben
Der ehemalige Finma-Präsident weist Gerüchte zurück, er habe eine erste 
Fassung der Lehman-Untersuchung zugunsten der Credit Suisse korrigiert. 

«Ich habe nie, wirklich 
nie, ein Dokument 
korrigiert, bevor es in 
den Verwaltungsrat 
gekommen ist.»
Eugen Haltiner, ehemaliger Finma-Präsident


